
OSTERREICHISCHES ROTES KREUZ

Aus Lieloe z^m Nenschen.

An dos
Bundesministerium für Arbeit, Sozioles und
Konsumentenschutz
E-moil: vi1@ bmosk.gv.ot
CC: begutochtungsverfohren@ porloment.gv.ot

GENERATSEKRETARIAT
Geschöftsleitung

GL/230/ok
05.09.2012

Stellungnohme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem dos Bundespflegegeldgesetz
geöndert werden soll (Soziolversicherungs-Anderungsgesetz 2012l.

GZ: BMASK-43 3 O01/0004-V|/AMRI 11 2012

Sehr geehrte Dqmen und Herren,

Zum Entwurf einer Novelle des Bundespflegegeldgesetzes nimmt dos Osterreichische Rote

Kreuz (ORl() gerne Stellung:

Ad $ 18 Abs 1q: Der Entwurf sieht vor, doss dos Pflegegeld ¡m Folle einer teilstotionören

Unterbringung zur Gönze on den Empfönger des Kostenersotzes ousgezohlt werden konn,

sofern die pflegebedürftige Person dozu ihre Zustimmung erteilt.

Dos ORK hAlt diese Regelung für bedenklich. Unsere Erfohrung im Bereich der Pflege hot

gezeigt, doss der Besuch einer Togeseinrichtung in den meisten Föllen nur einen Teil der
pflegerischen Versorgung dorstellt. ln der Regel werden teilstotionöre Betreuung mit mobilen

Pflege- und Betreuungsleistungen und qnderen soziolen Diensten kombiniert, welche ebenfolls

widmungsgemöß ous dem Pflegegeld finonziert werden.

Bei der lnonspruchnohme von Togeseinrichtungen zeigt die Proxis ouch, doss die Anzohl der

Besuche der Klienten/innen von Monot zu Monot sehr voriieren konn und sich doher der

Kostenbeitrog monotlich veröndert.

Wird ober nun dos volle Pflegegeld vom Empfönger des Kostenersotzes eínbeholten und erhölt
die pflegebedürftige Person erst noch Gegenverrechnung verzögert den übrigen Teil ihres

Pflegegeldes, ist unklor, wie mobile Pflege- und Betreuungsleistungen oder ondere soziole

Dienstleistungen zwischenzeitig finonziert werden sollen.

Die verzögerte Auszohlung des Pflegegeldes kqnn ous diesem Grund sogor dozu führen, doss

sich pflegebedürftige Personen in Zukunft entscheiden, Togeszentren nicht mehr in Anspruch zu

nehmen, womit eine Zugongsborriere geschoffen wird, die so sicherlich nicht gewollt ist.
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OSTERREICHISCHES ROTES KREUZ

Aus Løw ?r^m Aensohen.

Doss sich durch die geplonte Regelung totsöchlich eine Verwoltungsvereinfochung ergibt, ist
ous proktíscher S¡cht nicht zwingend gegeben.

Aus den ongeführten Gründen lehnt dqs ORK die Regelung in $ 18 Abs 1q ob und ersucht
höflich, die vorgeschlogene Regerung nochmors zu überdenken.

ßen,

û.tn
Werner Kerschboum

,/i,ábrk7,r
Mit

Generqlsekretör

Ansprechportnerin

Mog. Moniko Wild, DW 121, moniko.wild@roteskreuz.ot

Mog. Michoel Opriesnig
Stv. Generolsekretör
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